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dû) bin öer gute rte,
5er femtLeben Eingibt für feine 0cbafe

77. JAHRESBERICHT DER SCHWEIZ.
INLÄNDISCHEN MISSION 1940

I7ch bin der gute Flirte,
der sein Lieben hingibt für seine Schafe

77. FKNKS8VLKI0N1' VLK SON^LI^.
INI-àNOISONSN MISSION 1940



£>t'e erfle Umfdjjlagfeite gex'gt baa 23iib bet neuen pfarrfirc&e non Starau

1941 / unb Sunftbructerei Union 21.*©. / ©olotfjurn

Oie erste Umschlagseite zeigt das Bild der neuen Pfarrkirche von Aarau

1S4I / Buch- und Kunstdruckerei Union A.-G. / Solothurn
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31uö$u£( aus ben Statuten ber 3nlänbifd?en fcïïiffîon
§ 1. Sie „3nlänbifcbe Jlîiffion bet fatbolifcben Scbmet'z", fürtet „3nlänbifcbe

ÜRiffion", ift ein Setein mit furiftifeber Perfönlidtfeit. im Sinne Don § 60 ff. Des

©dtmet'zerifdbcn Smi'gtftßbucbea unb ftebt unter bet Obcrauffïcbt bet römifcb'Eatbo;
lifeben Sifcböfe bet Scbmet'z unb unter bem Patronat bes „Scbmet'zert'fcbcn fatbo;
lifdten Solfsoeteins".

§ 2. Set Serein »erfolgt ben Sümcf, öen Satbolifcn, meldie unter anberogläu;
biger 33c»ö(fcrung jerffreut mobnen, bt'e (Einrichtung unb Unterhaltung einer fatb»;
lifeben ©cclforge zu ermöglitben unb bas religiöfe £cben bafelbft ju förbem.

§ 3. Sie îïïitgltebfcbaft ftn'rb erioorben burtb Slufnabme in ber Seretnaocrfamm;
Ittng aua ben Sorfcblägen bca 3cntralEomitees bea ©tbmeijcrifcben Entbolifcbcn
Solfaoereins.

§ 6. Sic nötigen Jlîittel merben burtb ©ammlungcn unb freimillige ©aben
unb ©cbenfungen aufgebracht. Sazu Eommen bt'e (Erträgniffc unb 3ufcbüffe aua ben

»orbanbenen, ber 3nlänbifcben ÜIEiffiön gebörenben unb an»ertrauten Jonbs unb
Stiftungen, foiocit biefclbcn beftimmungs; unb ftiftungsgemäß für biefen 3mecf
»ermenbbar jxnb.

Sie Srganifation ber Sammlung ift febem Sifcbof in feinet Stöjefe anbet'm;
geftellt.

§ 12. Ueber (Einnahmen unb Siuagaben ift jährlich ^Rechnung unb Sericbt abzit;
legen, tueldje jubanben ber Eatbolifcben Scpölfcrung in angemeffenet SSeife ju
publizieren finb.

25efHitimungen über öen 3abr$eitenfonö
1. Siefer ffonb ioirb gebilbet burdj folebe Stiftungen, meldte zur Slbbaltung

»on 3abrzeiten in einet römifcb'fatbolifcben Strebe bea ftbmeizerifcbcn Sinfporn;
gebietea gemacht unb ber 3nlänbifcben Oltiffion übergeben merben.

2. Ser Serein für Snlänbifdte Jlîiffion forgt bafür, baß bt'e geftiftete 3abrzcit
febca 3abr in ber »om Stifter ober »on ber f?onb»eri»altung beftimmten Strebe unb
in ber »om Stifter feftgefeßten 2Bcifc unb 3ntcntion gehalten unb baß bet be;
treffenben Strebe bafür baa «Ertragnis ber Stiftung regelmäßig unb pünftlicb ab;
geliefert ftterbe.

3. Sollte bt'e betreffenbe Sircbc im £aufe ber 3ext bem römifcb^Eatboltfcben
Sultiia entzogen merben, fo bot ber Serein für 3nlönbt'fcbc 3ïït'ffion bie Stiftung
einer anbern Sircbe im Serct'cb ber Snlänbifdten ÜRt'ffton zuzumeifen, meldte mit bem

Papft unb Sifcbof ber römiftMatboIifcben Sircbe in tanonifeber Scrbinbung ftebt.

4. £aut Scftimmung ber bodtmürbtgften 25t'fchofsEonfercnz fem 3abre 1913
merben nur ©tt'ftineffcn unb feine Sotenämter mehr angenommen, unb strar nur
mehr auf bie Sauer »on böcbftcns 50 3abren. Saa StiftungsEapital beträgt minbe;
ftens 150 ffranten. Sei biefen neuen Stiftungen gebt baa Sotationsfapital nach

50 3abren (e»cntuell nadt Siblauf bet für bie ©tiftmeffe beftimmten Seit) t'n 35efiß
ber 3nlänbtfd>en Jlïtffton über.

Auszug aus den Statuten der Inländischen Mission
§ I. Die .Inländische Mission der katholischen Schweiz", kürzer .Inländische

Mission", ist ein Verein mit juristischer Persönlichkeit im Sinne von § SO ff. des

Schweizerischen Zivilgesetzbuches und steht unter der Oberaufsicht der römisch-katholischen

Bischöfe der Schweiz und unter dem Patronat des „Schweizerischen
katholischen Lolksvereins".

H 2. Der Verein verfolgt den Zweck, den Katholiken, welche unter andersgläubiger

Bevölkerung zerstreut wohnen, die Einrichtung und Unterhaltung einer
katholischen Seelsorge zu ermöglichen und das religiöse Leben daselbst zu fördern.

Z Z. Die Mitgliedschaft wird erworben durch Aufnahme in der Vereinsversammlung

aus den Borschlägen des Zentralkomitees des Schweizerischen katholischen
Volksvereins.

§ ö. Die nötigen Mittel werden durch Sammlungen und freiwillige Gaben
und Schenkungen aufgebracht. Dazu kommen die Erträgnisse und Zuschüsse aus den

vorhandenen, der Inländischen Mission gehörenden und anvertrauten Fonds und
Stiftungen, soweit dieselben bestimmungs- und stistungsgemäß für diesen Zweck
verwendbar sind.

Die Organisation der Sammlung ist sedem Bischof in seiner Diözese anheimgestellt.

Z 12. Ueber Einnahmen und Ausgaben ist säbrlich Rechnung und Bericht
abzulegen, welche zuhanden der katholischen Bevölkerung in angemessener Weise zu
publizieren sind.

Bestimmungen über den Iahrzeitenfond
1. Dieser Fond wird gebildet durch solche Stiftungen, welche zur Abhaltung

von Iahrzeiten in einer römisch-katholischen Kirche des schweizerischen Oiaspora-
gebietes gemacht und der Inländischen Mission übergeben werden.

2. Der Verein für Inländische Mission sorgt dafür, daß die gestiftete Zahrzcit
sedes Jahr in der vom Stifter oder von der Fondverwaltung bestimmten Kirche und
in der vom Stifter festgesetzten Weise und Intention gehalten und daß der
betreffenden Kirche dafür das Erträgnis der Stiftung regelmäßig und pünktlich
abgeliefert werde.

Z. Sollte die betreffende Kirche im Laufe der Zeit dem römisch-katholischen
Kultus entzogen werden, so hat der Verein für Inländische Mission die Stiftung
einer andern Kirche im Bereich der Inländischen Mission zuzuweisen, welche mit dem

Papst und Bischof der römisch-katholischen Kirche in kanonischer Verbindung steht.

4. Laut Bestimmung der hochwürdigsten Bischofskonfcrenz vom Jahre ISIZ
werden nur Stiftmessen und keine Totenämter mehr angenommen, und zwar nur
mehr auf die Dauer von höchstens 50 Jahren. Das Stiftungskapital beträgt mindestens

150 Franken. Bei diesen neuen Stiftungen gebt das Ootationskapital nach

50 Jahren (eventuell nach Ablauf der für die Stiftmesse bestimmten Zeit) in Besitz
der Inländischen Mission über.
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